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ORDNUNGSÄNDERUNG 
 

Der Verbandsvorstand hat im Umlaufverfahren am 11.08.2023 folgende Ordnungsänderung der 

Jugendordnung (JO) beschlossen. Sie tritt sofort in Kraft. 

 

Jugendordnung § 10 

Alt Neu 

§ 10 – Altersklasseneinteilung, 

Spielzeiten 

 

- Ziff. 1 und 2 unverändert - 

 

3. Bis zu den C-Junioren sind auch 

gemischte Mannschaften (Jungen und 

Mädchen) zugelassen. 

 

In gemischten C-Junioren-Mannschaften 

sind auch Spielerinnen des jüngeren B-

Juniorinnen-Jahrganges spielberechtigt. 

 

Für die C- und B-Juniorinnen ist die 

Zustimmung eines 

Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 

In Ausnahmefällen sind Spielerinnen 

beider B-Juniorinnen-Jahrgänge aus 

Gründen der besseren Talentförderung 

auch bei B-Junioren spielberechtigt, 

wenn die Spielerinnen einer DFB- oder 

bfv-Auswahl angehören und die 

Zustimmung des Verbandsjugendleiters 

und des zuständigen Verbandstrainers 

vorliegt. Der Einsatz der B-Juniorinnen 

muss beim Verband beantragt werden.  

 

 

 

 

 

 

Für die Einhaltung der Bedingungen ist 

der Verein verantwortlich. 

 

- Ziff. 4 bis 9 unverändert - 

§ 10 – Altersklasseneinteilung, 

Spielzeiten 

 

 

 

3. Bis zu den C-Junioren sind auch 

gemischte Mannschaften (Jungen und 

Mädchen) zugelassen. 

 

In gemischten C-Junioren-Mannschaften 

sind auch Spielerinnen des jüngeren B-

Juniorinnen-Jahrganges spielberechtigt. 

 

Für die C- und B-Juniorinnen ist die 

Zustimmung eines 

Erziehungsberechtigten erforderlich. 

 

In Ausnahmefällen sind Spielerinnen 

beider B-Juniorinnen-Jahrgänge aus 

Gründen der besseren Talentförderung 

auch bei B-Junioren spielberechtigt, 

wenn die Spielerinnen einer DFB- oder 

bfv-Auswahl angehören und die 

Zustimmung des Verbandsjugendleiters 

und des zuständigen Verbandstrainers 

vorliegt. Der Einsatz der B-Juniorinnen 

muss beim Verband beantragt werden.  

 

U18- und U19-Spielerinnen sind auch 

als A-Juniorinnen und auch bei den A- 

und B-Junioren spielberechtigt. 

 

Für die Einhaltung der Bedingungen ist 

der Verein verantwortlich.  

 

 


